
 

Regelungen im Landkreis Landsberg  (geltend ab 12.April 2021) 

Immer geöffnet: 

Einzelhandel 
Lebensmittelhandel und 
Direktvermarktung, 
Lieferdienste, Getränkemärkte, 
Reformhäuser, 
Babyfachmärkte, Apotheken, 
Sanitätshäuser, Drogerien, 
Optiker, Hörgeräteakustiker, 
Tankstellen, Kfz-Werkstätten, 
Fahrradwerkstätten, Banken 
und Sparkassen, 
Versicherungsbüros, 
Pfandleihhäuser, Filialen des 
Brief- und Versandhandels, 
Reinigung und Waschsalons, 
der Verkauf von Presseartikeln, 
Tierbedarf und Futtermittel 
sowie der Großhandel. 

Dienstleistungen 
Frieseure sowie im hygienisch 
oder pflegerisch erforderlichen 
Umfang nichtmedizinische 
Fuß-, Hand-, Nagel- und 
Gesichtspflege. 
 

 

Inzidenzabhängig 
 50 und niedriger Über 50 bis 100 Über 100 bis 200 Über 200 
Einzelhandel Geöffnet 

1 Kunde je 10m2 

(Ladengröße bis 800m2). 
 
1 Kunde je 20m2 

(Ladengröße ab 800m2). 

„Click and meet“ 
1 Kunde je angefangene 40m2 

Vorherige Terminbuchung 
Kontaktdatenerhebung 

„Click and meet“ 
1 Kunde je 
angefangene 40m2 

Vorherige 
Terminbuchung 
Kontaktdatenerhebung 
Vorlage eines 
aktuellen negativen 
Testergebnisses 

„Click and Collect“ 
Nur Abholung 
vorbestellter Ware 

Kultur Museen, Galerien, 
zoologische und 
botanische Gärten, 
Gedenkstätten geöffnet. 
FFP2- Maskenpflicht. 

Museen, Galerien, zoologische 
und botanische Gärten, 
Gedenkstätten geöffnet. 
Vorherige Terminbuchung 
FFP2- Maskenpflicht 

Geschlossen Geschlossen 

Sport Im Außenbereich bis zu 
10 Personen. 
Im Außenbereich bis zu 
20 Kinder unter 14 
Jahren. 

Kontaktfreier Individualsport 
max. 5 Personen aus 2 
Haushalten. 
Im Außenbereich bis zu 20 
Kinder unter 14 Jahren. 

Kontaktfreier 
Individualsport mit 
einer Person aus 
einem anderen 
Haushalt 

Kontaktfreier 
Individualsport mit einer 
Person aus einem 
anderen Haushalt 

Ausgangs-
sperre 

keine keine Ausgangssperre 
zwischen 22 bis 5 Uhr 

Ausgangssperre zwischen 
22 bis 5 Uhr 

 

 Bis 35 Über 35 bis 100 Über 100 

Kontakte 1 Haushalt + 2 weitere Haushalte, 
max. 10 Personen 

1 Haushalt + 1 weiterer Haushalt, 
max. 5 Personen 

1 Haushalt + 1 weitere Person 

Kinder unter 14 Jahren werden nicht gezählt 

 

 


	Regelungen im Landkreis Landsberg  (geltend ab 12.April 2021)

